
 
 

 Kaufmännische Schule 
 Waiblingen 
 
 Berufliche Schule des Rems-Murr-Kreises 

 

Kaufmännische Schule Waiblingen, Steinbeisstraße 4, 71332 Waiblingen 
 

Kontakt: 

Telefon: 07151 5003-100 

Telefax: 07151 5003-125 

Internet: www.ks-wn.de 

E-Mail: postfach@ks-wn.de 

Teilzeit: 

- Automobilkaufleute 

- Bankkaufleute/Finanzassistenten 

- Einzelhändler und Verkäufer 

- Fachkräfte für Lagerlogistik 

- Groß- und Außenhandelskaufleute 

- Kaufleute für Büromanagement 

- Kaufleute für E-Commerce 

Vollzeit: 

- VABO 

- AVdual 

- Wirtschaftsschule 

- Kaufmännisches Berufskolleg I + II 

- Wirtschaftsgymnasium 
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Stand 01/2019 
 

MERKBLATT  FÜR  ELTERN/SCHÜLER 
 

Klassenfahrten/Ausflüge/ 
Schullandheimaufenthalte/Studienfahrten 

 
 
1. Alle diese Veranstaltungen sind Schulveranstaltungen und sollen zu einem besseren Ver-

ständnis untereinander und zur Stärkung der Klassengemeinschaft führen. Deshalb besteht für 
alle Schüler Teilnahmepflicht gem. der Schulbesuchsverordnung Baden-Württemberg. 

 

2. Die verantwortlichen Lehrer informieren die Schüler und Eltern schriftlich über das Reiseziel, 
den Ablauf, besondere Umstände und Gegebenheiten und die zu erwartenden Kosten der 
Fahrt. Die Schüler melden sich schriftlich per Unterschrift und Leistung einer Anzahlung an. Bei 
minderjährigen Schülern muss die Einwilligung der/des gesetzlichen Vertreters vorliegen. In je-
dem Fall muss die Kenntnisnahme der Eltern schriftlich bestätigt werden. Mit der Anmeldung 
ist in der Regel eine Anzahlung verbunden. 

 

3. Kurzfristige Absagen können nur mit Vorlage eines ärztlichen Attests akzeptiert werden. Ggf. 
behalten wir uns die Anordnung einer amtsärztlichen Untersuchung im Gesundheitsamt vor. 
Unabhängig davon muss jeder angemeldete Teilnehmer anfallende Fixkosten, Stornogebüh-
ren, anteilige Fahrtkosten, nicht mehr zu stornierende Kosten für Unterkunft und Verpflegung 
bezahlen, auch wenn er kurzfristig verhindert ist. Der Abschluss einer privaten Reiserücktritts-
versicherung wird empfohlen. 

 

4. Evtl. Befreiungen im Einzelfall werden unter Angabe von Gründen rechtzeitig (i. d. R.  
mindestens 2 Monate im Voraus) schriftlich beantragt und können nur vom Schulleiter in Aus-
nahmefällen genehmigt werden. 

 

5. Befreite Schüler müssen an Unterrichtstagen die Schule besuchen. Sie können in dieser Zeit 
nur mit ärztlichem Attest fehlen. 

 

6. Im Einzelfall können bei sozialen Härtefällen aus der Schulumlage Fahrtkostenzuschüsse ge-
währt werden. Schriftliche Anträge sind rechtzeitig, spätestens 3 Wochen vor Fälligkeit der ers-
ten Zahlung beim Schulleiter einzureichen. 

 
 

 

Schulleitung 

 
B. Bürk 
Studiendirektorin 


